
VII. Kuli u 6
(Mit 3 Tabellen .)

Die Regelung des Verhältnisses des Staates zur Kirche , eine Angelegenheit,
welche seit dem Jahre 1867 alle Kreise auf das lebhafteste beschäftigt , gab auch dem
Gemeinderath Gelegenheit , gegenüber der Regierung und dem Reichsrath seiner An¬
schauung in einer am 30 . August 1867 beschlossenen und hierauf dem Reichsrath über¬
reichten Petizion Ausdruck zn geben , worin er außer der Reform der Volksschule auch
die Aufhebung des Konkordates  bevorwortete.

Aus Anlaß der Verkündigung des Dogma ' s von der Unfehlbarkeit des
Papstes  faßte der Gemeinderath am 15 . Juli 1870 eine Resoluzion , worin er die
Erwartung aussprach , daß die Regierung durch Gesetzesvorlagen an den Neichsrath das
Verhältnis ; des Staates zur Kirche  baldigst regeln werde , damit die Kon¬
sequenzen dieses Dogma 'S ohne weitere Folgen für die österreichischen Katholiken bleiben.

Als der Gemeinderarh am 14 . April 1871 dem Stiftsprobst Or . Ignaz
Döllinger  in München für seine mannhafte Haltung gegenüber dem Nnfehlbarkeits-
dogma in einer Adresse die Anerkennung und Sympathien der Gemeinde aussprach,
erneuerte er gleichzeitig das Verlangen nach einer neuen , gesetzlichen Regelung des
Verhältnisses zwischen Staat und Kirche in einer an das Gesammtministerium ge¬
richteten Petizion . Die Ueberreichnng derselben unterblieb aber , weil der Reichsrath
bei Gelegenheit der Berathnngen des Staatsvoranschlages für das Jahr 1871 die
k. und k. Regierung anfgefordert hatte , „ungesäumt jene in dem Allerhöchsten Hand¬
schreiben vom 30 . Jnli 1870 und in der Allerhöchsten Thronrede angekündigten Vor¬
lagen an den Reichsrath gelangen zn lassen , welche sich als nothwendig darstellen , um
die Angelegenheiten der Kirche in Oesterreich den Staatsgrnndgesetzen und historisch
gegebenen Verhältnissen gemäß zn regeln " .

Durch das Gesetz vom 25 . Mai 1868 über die Regelung der interkonfessio¬
nellen Verhältnisse der Staatsbürger  steht dem Magistrate als politischen
Behörde in Bezug ans das Religionsbekenntniß der Kinder (Art . 3) zn , bei der Ver¬
letzung der darüber erlassenen Vorschriften , im Falle von Verwandten und Oberen der
Kirchen - und Religionsgenossenschaften dessen Hilfe in Anspruch genommen wird , die
Sache zu untersuchen und das Gesetzliche zu verfügen.

Eine solche Verfügung oder Entscheidung zu treffen , kam der Magistrat bisher
nicht in die Lage.

I » Beziehung auf den Nebertritt von einer Kirche oder Religionsgenossenschaft
zur andern hat der Magistrat (Art . 4 ) Jedermann nach vollendetem 14 . Lebensjahre in
der freien Wahl des Religionsbekenntnisses nöthizenfalls zu schützen. Aufgabe der Be¬
hörde ist es , nur darauf zn achten , daß der Betreffende zur Zeit der Wahl nicht in einem
Geistes - oder Gemüthznstande sich befinde , welcher die eigene freie Ueberzeugung aus¬
schließt.
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Aus Aulaß einer im Gemeinderathe Angebrachten Juterpellaziou und einer gleich¬
zeitig bei dem Kultusministerium überreichten Beschwerde , worin dem Magistrate eine
ganz unbegründete Beschränkung der Gewissensfreiheit bei vorkommenden Religions-
verändernngen zur Last gelegt wnrde , stellte der Magistrat an die Regierung den Antrag,
eine erläuternde Bollzngsvorschrift  in Bezug ans Art . 4 , 5 und 6 des Gesetzes zu
erlassen . Mit der Ministerialverordnnng vom 18 . Jänner 1868 erschien eine solche
Bollzngsvorschrift , worin nach dem Anträge des Magistrats die Identität der Person des
Anmeldenden und ob dieselbe das 14 . Lebensjahr zurückgelegt und in dem erforderlichen
Geistes - und Gemüthsznstande sei, nur daun zu prüfen sei, wenn Umstände vorliegen,
Welche gegründete Zweifel zu erregen im Stande sind.

Fast um dieselbe Zeit , im Sommer 1868 , wnrde auch der einzige  Rekurs gegen
eine Magistratsentscheidnng Angebracht . Der Magistrat hatte nämlich bis dahin nur
Uebertrittserklärungcn von jenen Personen angenommen , welche das Staatsbttrgerreckt
der im Reichsrathe vertretenen Länder besaßen , jene der nicht österreichischen Staats
bürger (auch Ungarn ) jederzeit abgewieseu.

lieber den erwähnten Rekurs entschied die k. k. u. ö. Statthalterei im Sinne des
Magistrates , das k. k. Ministerium aber durch dieselbe Bollzngsvorschrift vom 18 . Jänner
1869 in dem Sinne , daß die Kompetenz der Behörde zur Entgegennahme der Anstritts¬
erklärung durch die österreichische Staatsbürgerschaft des Anstreteuden nicht bedingt sei.

Die nachfolgenden Tabellen I , II und III geben eine Ucbersicht über die bei
dem Magistrate vorgekommeuen Anmeldungen des Austrittes ans einer Kirche oder
Religiousgenosscnschaft . Den Austritt ans der Kirche oder Neligionsgenossenschaft muß
der Eintretende dem betreffenden Borsteher oder Seelsorger persönlich erklären . Da¬
gegen ist ergesetzli  ch nicht verpflichtet , auch Erklärungen des Uebertrittes in die nengcwahlte
Kirche oder Religionsgenossenschaft abzngeben und es beruhen deshalb auch die in den
Tabellen enthaltenen Angaben nur ans freiwillig gegebenen Auskünften , die bei der Ans¬
trittsanmeldung ertheilt werden.

Das der Gemeinde bezüglich einiger Pfarrkirchen und Kapellen znstehende Pa¬
tronatsrecht  kam in diese » Jahren , insofern es die Präsentazion betrifft , nicht zur Aus¬
übung.

Desto mehr wnrde die Kommune von Beiträgen zn Kirchenbanten  betroffen,
die sie stets in der bereitwilligsten Weise leistete , ohne daß es zn Differenzen oder Erör¬
terungen mit den betheiligten weltlichen oder kirchlichen Behörden gekommen wäre.

Unter den Kirchenbauten  steht in erster Reihe jene unter den ehemaligen
Weißgärbern  im Bezirk Landstraße , deren Kosten die Kommune , da sie Patron der
Kirche ist, allein bestreitet und wobei sie nur mit einem , allerdings namhaften , Bei¬
trage Sr . Eminenz des Herrn Kardinal -Erzbischofes und durch Sammlnngsgelder
unterstützt wird , welche der Herr Vorstand und die Herren Ausschüsse des Bezirkes
Landstraße anfbrachten.

Der Ban , von dem noch in dem Abschnitte über „ öffentliche Arbeiten " die
Sprache sein wird , veranlaßt durch den beengten , auch in baulicher Hinsicht ungenü¬
genden Bestand des allen Kirchleins in der Löwengasse , begann im Jahre 1866 und
war bereits im Jahre 1869 soweit gediehen , daß der Schlußstein für den Thnrmhelm
eingelegt werden konnte . Derzeit ist der Ban selbst im Wesentlichen vollendet , und die
Kirche bedarf nur noch des Schmuckes und der inneren Einrichtung . Der Ban des
Psarrhofes  begann im Jahre 1870.
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Die Brigittenau im Bezirke Leopoldstadt nahm in den letzten Jahren so sehr
an Bevölkerung zu , daß sich die Errichtung einer eigenen Pfarre für nothwendig heraus¬
stellte . Se . Eminenz der hochwürdigste Herr Kardinal -Erzbischof von Wien erkaufte den
Kirchenplatz zu einem sehr billigen Betrag vom Stift Klosterneuburg . Die Baukosten
trägt mit Zuhilfenahme des Beitrages , den die Kommune im Jahre 1869 mit .80 .695 fl.
zugesichert hatte , der Religionssond.

Zu dem Baue der Pfarrkirche , sowie des Pfarrhauses zu St . Elisabeth im
Bezirke Wieden , deren Bollendung bereits vor das Jahr 1867 fällt , leistete die Kom¬
mune die Beiträge für Hand und Zngarbeit . Dieselben betrugen 70 .948 fl . 98 kr .,
worauf bis Ende 1870 60 .000 fl . bezahlt wurden.

Im Jahre 1870 wurde die Nothwendigkeit eines Kirchenbaues in dem außer der
Favoritenliuie gelegenen Stadttheil anerkannt , wozu die Kommune einen Bau¬
grund an der Himbergerstraße widmete , doch blieben die Verhandlungen über die
Frage , wer die Last tragen soll , in Schwebe , da der baupflichtige Religionsfonds er¬
klärte , gegenwärtig nichts übernehmen z» können.

Seit einer Reihe von Jahren ziehen sich die Verhandlungen über den Ban einer
Kirche am Breiteuseld im Bezirke Josesstadt hin , für welchen ein durch Sammlun¬
gen von Bewohnern dieser Gegend gegründeter und durch fruchtbringende Anlage
vermehrter Fonds bereit liegt . Hiebei ist es die Platzfrage , welche noch keine Lösung
fand , weil der bisher bezeicbnete Bennoplatz zu beengt erschien . Die Kommune strebte zur
Gewinnung eines geeigneten Platzes die Erwerbung der ohnehin die Umgebung durch
ihre Feuergefährlichkeit bedrohenden dortigen Militärmagaziue an , und es wurde

diese Erwerbung der Kommune gegen Beistellung anderer Lokalitäten in Aussicht gestellt.
Doch ist die Frage , in welcher Weise die Kommune andere Lokalitäten verschaffen soll,
noch Gegenstand der Verhandlungen.

Für den Ban der Votiv - Kirche spendete die Kommune außer den früheren
bedeutenden Jahresbeiträgen in den Jahren 1867 bis 1870 zum Ausbau der beiden
Thürme noch überdies den Beitrag von 150 .000 fl.

Die städtische Patronatspfarrkirche .Maria - Geburt " am Rennwege wurde
auf Kommnnalkosten im Jahre 1869 mit dem Aufwand ? von 5362 fl . 61 kr. restaurirt.
Zur Restanrirnng der Pfarrkirche in Gumpendo rf ( 1870 ) , zum Bau des Pfarr-
hofes St . Ulrich ( 1867 ) , dann zur Restanrirnng der Kirchen und Pfarrhöfe zu den hl.
Schutzengeln auf der Wieden (1867 ) , zu St . Josef in der Leopoldstadt (1869)
und bei St . Rochus auf der Landstraße (1870 ) leistete die Gemeinde die ihr zu-
kommeuden Beiträge . Zur würdigen Erhaltung der Metropolitankirche von St . Stefan
widmete die Gemeinde wie bisher die jährliche Summe von 15 .000 fl.
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A a y r 1 8 6 8. La (>. I.

Erklärungen des Austritts aus einer

! Kirche oder Religionsgenossenschaft

Geschlecht

von der katholischen.

evangelischen A . L.

„ l >. 0.

israelitischen .

Angabe des Anstretenden in Bezug

ß ans den liebertritt in eine andere Kirche

s oder Religionsgenossenschast

zur griechisch nicht unirten.

evangelischen A. tl.
kl . 0.

israelitischen,

katholischen,

israelitischen,

katholischen,

evangelischen A . 6.

S u in in a . ül> 66 >1Iti

I a y r 1 8 6 9. Tab . >1.

Erklärungen des Austritts aus einer

Kirche oder Religionsgenossenschaft

von der katholischen.

griechisch-katholischen . . . .

griechisch nicht unirten.

evangelischen A. ti.

kl. 6.

Geschleckt Angabe des Anstretenden in Bezug

auf den Uebertritl in eine andere Kirche

oder Religionsgenossenschast

- 1
— 4 " 4

israelitischen . 5 6

" . n ' 1. !> — 2

zur griechisch nicht unirten.

evangelischen .4 . 0.

„ Ik. O.

israelitischen.

evangelischen A.. 0.
N. 0.

katholischen,

griechisch-katholischen,

israelitischen,

katholischen,

israelitischen,

katholischen.

griechisch nicht unirten.

evangelischen A . 0.

u m m a . . 102 A4 ? !249
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I ay r 1 8 7 0. T»b. M.

Erklärungen des Austritts aus einer

Kirche oder Religionsgenossenschaft

aus der katholischen

griechisch nicht unirten

evangelischen d!.

dl. 0.

-S
^ Angabe des Austretenden in Bezug
Z auf den Uebertritt in eine andere Kirche

G! oder Religiousgenossenschaft

— 1

zu der griechisch-oriental.

1 „ ..

1 — 1 „ uuitarischen Sekte.

2b 37 66 „ „ evangelischen dl.

5 0 14

. !> 41

. 12

dl. 6.

aus dem Judenthum . 10

>>2 i >>:> zum Judenthum.

6 18 zur freien Kirche,

li 2 zu den Freidenkern.

17 9 26 konfessionslos erklärt.

^ l 2 zum Judeuthum.

0 il 13 zu der katholischen.

"" '42 „ „ evangelischen dl . 0.

4 6 16 zuut Judenthum.

l — I konfessionslos erklärt.

2 2 zu der katholischen.

— i zum Judenthum.

l konfessionslos erklärt,

dl 21 zu der katholische » .

-4 ^ 6 zu der evangelischen ä . 0.

2 - 2 li . o.

1 — 1 zu den Freidenkern.

6 3 9 konfessionslos erklärt.
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